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RS OGH 1955/6/1 2Ob335/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1955

Norm

GBG §35

Rechtssatz

Ein Gesuch um Vormerkung des Eigentumsrechtes ist abzuweisen, wenn nicht einmal die Einlagezahl angeführt ist und

eine unrichtige Grundstückbezeichnung angegeben ist.
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